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Vorsteuerabzugsbeschränkung für Pkw-Anschaffungen ab 2009;
Lockerung der Dienstwagenbesteuerung
Tipps von Gereon Mayer, Steuerberater

(Lehnen & Partner) Prüm – Gerolstein - Bitburg – Daun

Nach dem Regierungsentwurf zum Jahres- Steuergesetz 2009 plant der Gesetzgeber wieder eine Verschlechterung beim Vorsteuerabzug für betriebliche Pkw’s einzuführen, die schon einmal zwischen 1999 und 2004 gegolten hat. Diese Regelung musste seinerzeit aufgrund fehlender europarechtlicher Ge-nehmigungen abgeschafft werden und soll nunmehr wieder ab dem 01.01.2009 eingeführt werden. 

Danach können Vorsteuerbeträge aus dem Kauf eines Firmen-Pkw nur noch zu 50 % geltend gemacht werden; auch aus den laufenden Kfz-Kosten, wie Benzin, Reparaturen, Ersatzteile oder Leasing-gebühren soll danach auch nur ein 50-prozentiger Vorsteuerabzug möglich sein. 

Betroffen von dieser Neuregelung sind insbesondere Pkw’s, die betrieblichen Zwecken dienen und vom Unternehmer oder Personengesellschafter auch privat genutzt werden. Nicht unter diese Regelung fallen jedoch Dienstwagen, die vom Arbeitnehmer genutzt werden (hierzu gehört z. B. auch der einem Gesellschafter/Geschäftsführer einer GmbH zur Verfügung gestellten Pkw), weil diese Fahrzeuge als ausschließlich unternehmerisch genutzt gelten. 

Für die von der Änderung betroffenen Fahrzeuge ist der üblicherweise zu ermittelnde private Nutzungsanteil (1 %-Regelung oder Fahrtenbuch) dann zwar nicht der Umsatzsteuer zu unterwerfen, die Vorsteuerabzugsbeschränkung bedeutet aber in den meisten Fällen einen Liquiditätsnachteil, weil die Vorsteuer-erstattung beim Erwerb des Fahrzeuges zur Hälfte geringer ausfällt. 

Die Neuregelung soll für alle Fahrzeuge gelten, die nach dem 31.12.2008 angeschafft, gemietet oder geleast werden. 

Möglicherweise kann sich dieser Termin jedoch noch hinausschieben, wenn die Genehmigung des EU-Rates hierfür nicht rechtzeitig vorliegt. Auch die Entscheidung des Bundesrates, die gegen Jahresende erwartet wird, steht noch aus. 

Um den vollen Vorsteuerabzug auf jeden Fall zu sichern, sollte bei geplanten Fahrzeuganschaffungen diese be-absichtigte Neuregelung mit beachtet werden. 

--------------------
In einem für den Steuerzahler einmal erfreulichen Urteil, hat der Bundesfinanzhof die Dienstwagenbesteuerung bezüglich der Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte nunmehr gelockert. 
Zum Hintergrund: 
Wird einem Arbeitnehmer im Rahmen seines Dienstverhältnisses ein Pkw auch zur privaten Nutzung zur Verfügung gestellt, ist dieser geldwerte Vorteil beim Arbeitnehmer lohnsteuer- und sozial-versicherungspflichtiger Arbeitslohn. 
Dabei wird der steuerliche Wert des geldwerten Vorteils nach folgender pauschalen Methode ermittelt: 
1 % des Bruttolistenpreises des Pkw’s für Privatfahrten, sowie 0,03 % des Listenpreises als Zuschlag für jeden Entfernungskilometer zwischen Wohnung und Arbeitsstätte monatlich. 
Die Pauschalversteuerung nach der 1 %-Regelung kann nur dann unterbleiben, wenn ein Nutzungsverbot seitens des Arbeitgebers besteht und dieses überwacht wird oder wenn die Nutzung ausgeschlossen ist (z. B. wenn der Pkw nach der Arbeit auf dem Betriebsgelände abgestellt werden muss). 
Hinsichtlich der Versteuerung des pauschalen Zuschlags für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte (0,03 %-Regelung) hat der Bundesfinanzhof nunmehr in zwei Urteilen der bisherigen Verwaltungsauffassung widersprochen: 
Ein Außendienstmitarbeiter erhielt für Kundenbesuche einen Dienstwagen; nur an einem Arbeitstag in der Woche wurde der Betriebssitz des Arbeitgebers aufgesucht. Nach Auffassung des BFH ist der Zuschlag nicht arbeitstäglich, sondern nur auf die Anzahl der tatsächlich durchgeführten Fahrten zur regelmäßigen Arbeitsstätte zu berechnen, in diesem Fall also nur für eine Fahrt wöchentlich; der Zuschlag ist dabei lediglich mit 0,002 % des Listenpreises pro Entfernungskilometer anzusetzen. 

In dem weiteren Urteil entschied der BFH, dass für die Berechnung des Zuschlages auch nicht zwingend die Gesamt-entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte zu Grunde zu legen ist, wenn der Dienstwagen tatsächlich nur für eine Teilstrecke (z. B. Fahrt von der Wohnung zum Bahnhof) genutzt wurde.

Zu beachten bleibt jedoch immer, dass der Arbeitgeber die Nachweispflicht für den jeweiligen Sachverhalt trifft. 

